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Präambel 

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Fahrzeugs. Mit dem Kauf haben Sie sich 
für innovative Elektromobilität entschieden. Diese Garantiezusage durch Auto China 
(nachfolgend „Garantiegeber“) ergänzt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte aus dem 
Kaufvertrag und schränkt diese nicht ein. Sie bietet Ihnen zusätzlichen Schutz vor 
unerwarteten Reparaturkosten. 

 

§ 1 Gegenstand und Geltungsbereich der Garantie 

1.1 Versicherte Fahrzeuge 
Die Garantie gilt für die im Garantieschein oder Kaufvertrag spezifizierten Fahrzeuge der 
Marke Xiaomi (Modelle SU7, YU7), die durch Auto China importiert und in der 
Bundesrepublik Deutschland erstmals zugelassen wurden. 
1.2 Räumlicher Geltungsbereich 
Die Garantie gilt grundsätzlich für Garantiefälle, die innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland auftreten. Befindet sich das Fahrzeug vorübergehend (Urlaubs- oder 
Geschäftsreisen) außerhalb Deutschlands, gilt die Garantie europaweit (geografisches 
Europa) für einen Zeitraum von bis zu sechs Wochen. 
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§ 2 Garantiedauer und -beginn 

2.1 Garantiebeginn 
Die Garantie beginnt am Tag der Fahrzeugübergabe an den Kunden oder am Tag der 
Erstzulassung, je nachdem, welches Ereignis früher eintritt. 
2.2 Laufzeit 
Abweichend von Standard-Garantien gewährt Auto China folgende Deckungszeiträume: 
●​ Fahrzeug-Basisgarantie: 2 Jahre oder bis 80.000 km Gesamtlaufleistung. 
●​ Hochvolt-Antriebsgarantie (Batterie & Antrieb): 3 Jahre oder bis 120.000 km 

Gesamtlaufleistung.​
Die Garantie endet automatisch mit Erreichen der Zeit- oder Kilometergrenze, je 
nachdem, was zuerst eintritt. 

 

§ 3 Umfang der Garantie (Versicherte Bauteile) 

Die Garantie umfasst die Funktionsfähigkeit der folgenden mechanischen, elektrischen 
und elektronischen Bauteile. 

3.1 Hochvolt-System und Antrieb (Antriebsgarantie) 

●​ Hochvoltbatterie: Versichert ist der komplette Traktions-Akkumulator inklusive 
Zellmodule, Gehäuse, BMS (Batteriemanagementsystem) und interner Sensoren. 

●​ Elektromotoren: Rotor, Stator, Lager und Gehäuse der Antriebsmotoren (V6/V8 
HyperEngine). 

●​ Leistungselektronik: Inverter (Wechselrichter), DC/DC-Wandler, On-Board-Charger 
(OBC) und Hochvoltverkabelung. 

3.2 Technik, Sicherheit und Komfort (Basisgarantie) 

●​ Assistenzsysteme: LiDAR-Sensoren, Radareinheiten, Kameras, Ultraschallsensoren 
und das zentrale Steuergerät für autonomes Fahren (z.B. Nvidia Orin). 

●​ Infotainment: Zentraler Touchscreen, Head-Up-Display (HUD), Instrumentenkombi, 
Prozessoreinheit (Smart Cabin). 

●​ Komfortelektrik: Fensterhebermotoren, Zentralverriegelung, Sitzverstellmotoren, 
elektrisch verstellbare Lenksäule. 

●​ Klimatisierung: Klimakompressor (elektrisch), Wärmepumpe, Kondensator, 
Gebläsemotor und Steuergeräte. 
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●​ Fahrwerk: Luftfederungskomponenten (Kompressor, Luftbälge, Ventilblock), adaptive 
Stoßdämpfer, elektrische Lenkung. 

●​ Bremssystem: Elektrischer Bremskraftverstärker, ABS/ESP-Einheit, Hydraulikblock. 

3.3 Garantie für Batteriekapazität (State of Health) 
Zusätzlich zur Funktionsgarantie garantiert Auto China, dass die Netto-Kapazität der 
Hochvoltbatterie (State of Health - SOH) während der Garantielaufzeit (3 Jahre / 120.000 
km) nicht unter 70 % fällt. Unterschreitet die Batterie diesen Wert, gilt dies als Garantiefall. 

 

§ 4 Garantieleistungen und Kostenerstattung 

4.1 Art der Leistung 
Im Garantiefall hat der Garantienehmer Anspruch auf fachgerechte Reparatur oder 
Austausch des defekten Teils durch eine von Auto China autorisierte Fachwerkstatt. 
4.2 Kostenerstattung 
Auto China übernimmt die Lohnkosten zu 100%. 
Die Materialkosten werden basierend auf der Laufleistung zum Zeitpunkt des Schadens 
wie folgt übernommen: 
●​ Bis 80.000 km: 100 % Materialkostenübernahme 
●​ Bis 100.000 km: 80 % Materialkostenübernahme 
●​ Über 100.000 km: 60 % Materialkostenübernahme 

4.3 Höchstgrenzen 
Die maximale Erstattungssumme pro Garantiefall ist begrenzt auf: 
●​ 10.000 € für Schäden an der Hochvoltbatterie oder dem Antriebsstrang. 
●​ Den Zeitwert des Fahrzeugs für alle anderen Schäden. 

 

§ 5 Garantieausschlüsse 

Keine Garantie besteht für Schäden: 

●​ Die durch Unfall, Steinschlag, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung, Tierbiss oder 
äußere Gewalteinwirkung entstanden sind. 

●​ Die durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Behandlung verursacht wurden. 
●​ Die durch Teilnahme an Fahrveranstaltungen entstehen, bei denen es auf die 

Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt (Rennen). 
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●​ Die durch nicht von Auto China autorisierte Software-Eingriffe (z.B. Chiptuning, 
Jailbreak des Betriebssystems) verursacht wurden. 

●​ An Verschleißteilen wie Reifen, Bremsbelägen, Wischerblättern sowie der 
12V-Bordnetzbatterie, sofern kein Materialfehler vorliegt. 

 

§ 6 Pflichten des Garantienehmers 

Um den Garantieanspruch zu wahren, ist der Garantienehmer verpflichtet: 

1.​ Die vom Hersteller vorgeschriebenen Wartungs- und Inspektionsintervalle einzuhalten 
und in einer qualifizierten Fachwerkstatt durchführen zu lassen. 

2.​ Ein Aufleuchten von Warnlampen im Display unverzüglich zu beachten und das 
Fahrzeug ggf. sicher abzustellen (Schadenminderungspflicht). 

3.​ Einen Schaden unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche schriftlich 
oder per E-Mail (fahrzeuge.de@auto-china.com) an Auto China zu melden. 

4.​ Software-Updates (Over-the-Air), die vom Hersteller als sicherheitsrelevant 
gekennzeichnet sind, zeitnah zu installieren. 

 

§ 7 Abwicklung und Sonstiges 

7.1 Reparaturfreigabe 
Bevor eine Reparatur begonnen wird, muss eine Freigabe durch Auto China eingeholt 
werden. Reparaturen ohne vorherige Freigabe können zur Ablehnung der 
Kostenübernahme führen. 
7.2 Veräußerung 
Bei Verkauf des Fahrzeugs geht die Garantie für die Restlaufzeit auf den neuen Eigentümer 
über, sofern der Verkauf an einen privaten Endverbraucher erfolgt. 
7.3 Anwendbares Recht 
Es gilt deutsches Recht. Der Gerichtsstand ist München. 

Auto China Europe AG 
Karlsplatz 3 
80335 München 
Deutschland 
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